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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Sendlinger Elektro Anlagen Greil GmbH für Unternehmer (Stand 01.06.2021) 

 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
 
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die rechtlichen 

Beziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber ausschließlich. Ent-
gegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Auftrag-
gebers die Leistung an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführen. 

(2) Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen oder Neben-
abreden sind nur wirksam, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt sind. 

(3) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künf-
tigen Geschäfte mit dem Auftraggeber. 

(4) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Un-
ternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von im Sinne von § 310 
Abs. 1 BGB. 

(5) Soweit die nachstehenden Bedingungen keine anderweitigen Regelun-
gen enthalten, gelten bei Arbeiten an Bauwerken (Bauleistungen) die 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B und die Allgemei-
nen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). 

 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 

 
(1) Ein Vertrag kommt durch Abschluss eines schriftlichen Vertrags, der 

Annahme unseres schriftlichen Angebots oder durch schriftliche Auf-
tragsbestätigung von uns, spätestens mit der Erbringung der beauf-
tragten Leistung zustande. Das Schriftformerfordernis nach diesem 
Vertrag ist auch dann gewahrt, wenn die Erklärung elektronisch (z.B. 
per Email oder Datenfernübertragung) oder per Fax übermittelt wird. 

(2) Ist der Auftrag als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so kön-
nen wir diesen innerhalb von zwei Wochen annehmen. 

(3) An Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns unsere Eigentums- und Urheberrechte vor.  Vor ihrer Weitergabe 
an Dritte bedarf der Auftraggeber unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung. 

 
§ 3 Zugang von Willenserklärungen 

 
Wenn wir durch Vorlage einer Telefonrechnung und eines Sendebe-
richts nachweisen können, dass wir eine Erklärung per Telefax oder 
Datenfernübertragung abgeschickt haben, so wird vermutet, dass dem 
Auftraggeber die Erklärung auch zugegangen ist. 

 
§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen 

 
(1) Es haben nur die von uns schriftlich bestätigten Preise Gültigkeit. Diese 

verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
(2) Wir behalten uns vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn 

nach Abschluss des Vertrages erhebliche Kostenerhöhungen, insbe-
sondere aufgrund von Erhöhungen der Lohnkosten oder Materialpreis-
änderungen, eintreten. Diese werden wir dem Auftraggeber auf Ver-
langen nachweisen. Eine Preisanpassung ist frühestens 4 Monate 
nach Vertragsschluss möglich. 

(3) Prüffähige Abschlagsrechnungen sind innerhalb von drei Wochen zur 
Zahlung fällig. Der Anspruch auf Abschlagszahlungen setzt keine Fer-
tigstellung in sich abgeschlossener Teile des Werkes voraus.  
Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und 
Feststellung der vom Auftragnehmer vorgelegten Schlussrechnung fäl-
lig, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang. Werden Einwen-
dungen gegen die Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe hierfür nicht 
spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung 
erhoben, so kann der Auftraggeber sich nicht mehr auf die fehlende 
Prüfbarkeit berufen. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Mög-
lichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene 
Guthaben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen. 

(4) Eine andere Zahlungsart als Überweisung erfordert eine gesonderte 
Vereinbarung. 

(5) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang bei uns maßge-
bend. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend den Folgen des 
Zahlungsverzugs. 

 (6) Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen, es sei 

denn es handelt sich um Gegenforderungen aus demselben Vertrags-
verhältnis. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auf-
traggeber nur befugt, sofern sein Gegenanspruch auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht. 

(7) Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, welche die Kre-
ditwürdigkeit des Auftraggebers infrage stellen oder tritt eine erhebliche 
Gefährdung unseres Zahlungsanspruchs wegen Vermögensverfalls 
des Auftraggebers ein oder kommt der Auftraggeber mit seinen Zah-
lungsverpflichtungen in Verzug, so können wir Vorauszahlung oder 
(gegebenenfalls weitere) Sicherheit binnen angemessener Frist for-
dern und die Leistung bis zur Erfüllung unseres Verlangens verwei-
gern. Bei Verweigerung des Auftraggebers oder fruchtlosem Fristab-
lauf sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutre-
ten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

 
§ 5 Liefer- und Leistungszeit, Liefer- und Leistungsverzug 

 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Liefer- und Leistungstermine 

setzt voraus, dass alle technischen Fragen geklärt sind und die Ver-
pflichtungen des Auftraggebers rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt 
werden. Geschieht dies nicht, so wird die Frist angemessen verlängert. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages behalten wir uns vor.  

(2) Soweit wir durch höhere Gewalt an der Erfüllung unserer vertraglichen 
Verpflichtungen gehindert werden, gilt dies nicht als Vertragsverstoß, 
und die im Vertrag oder aufgrund des Vertrages festgelegten Fristen 
werden entsprechend der Dauer des Hindernisses angemessen ver-
längert. Als höhere Gewalt gelten alle von unserem Willen und Einfluss 
unabhängigen Umstände, insbesondere Betriebsstörungen aller Art, 
Feuer, Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien, Wetter, Über-
schwemmungen, Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, 
Blockaden, Krieg und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, in-
nere Unruhen, Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere Ar-
beitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo oder sonstige Umstände, die 
unvorhersehbar, schwerwiegend und durch uns unverschuldet sind 
und nach Abschluss des Vertrages eintreten.  

 (3) Soweit unsere Beauftragung die Lieferung von Materialien mitumfasst, 
sind wir berechtigt, Teilleistungen vorzunehmen, soweit sich daraus 
keine Nachteile für den Gebrauch ergeben. Die Unterschreitung der 
vereinbarten Liefermenge von 10 % gilt als ordnungsgemäße Erfüllung 
des Vertrages. 

(4) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, anderweitige Auf-
träge Dritter vorzuziehen und die Liefer- und Leistungszeitzeit ange-
messen zu verlängern. Unbeschadet weitergehender Ansprüche sind 
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Wir sind insbeson-
dere berechtigt, unbeschadet weitergehender Rechte, für jede Woche 
des Annahmeverzugs eine auf den gegebenenfalls entstandenen 
Schaden anzurechnende Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, höchstens 
jedoch 5 % der Gesamtauftragssumme zu berechnen.  

(5) Sofern die Voraussetzungen des Abs. (4) vorliegen, geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
von uns zu liefernder Materialien in dem Zeitpunkt auf den Auftragge-
ber über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(6) Kommen wir in Verzug, kann der Auftraggeber - sofern er glaubhaft 
macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädi-
gung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 % insgesamt 
jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlan-
gen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genom-
men werden konnte.  

(7) Entschädigungsansprüche des Auftraggebers, die über die in § 5 Nr. 6 
genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Lie-
ferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist, vorbe-
haltlich § 11 dieser Bedingungen, ausgeschlossen. Andere gesetzliche 
Ansprüche und Rechte, die dem Auftraggeber für den Fall des Verzu-
ges zustehen, bleiben ihm vorbehalten. 

(8) Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der 
Leistung vom Vertrag zurücktritt oder weiterhin auf die Leistung be-
steht. 

(9) Wird die Lieferung auf Wunsch des Auftraggebers um mehr als einen 
Monat verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Liefe-
rungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der 
Nachweis höherer oder niedriger Lagerkosten bleibt den Vertragspar-
teien unbenommen. Wird die Lieferung auf Wunsch des Auftraggebers 
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verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung unserer Lieferbereitschaft 
auf ihn über.  

 
§ 6 Gefahrenübergang – Verpackungskosten für von uns gelie-
ferte Materialien 

 
(1) Sofern sich aus unserem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist Leistung „ab Werk/Lager“ vereinbart. Versandart 
und –weg werden von uns nach billigem Ermessen vorgenommen. Der 
Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers. Dies gilt 
auch für Rücksendungen. 

(2) Transport- und alle sonstigen Einwegverpackungen werden nicht zu-
rückgenommen.  

(3) Klein- und Stanzteile werden als Schüttgut geliefert. Einzelstück- oder 
Sonderverpackung erfolgt nur nach entsprechender Vereinbarung. 

(4) Sofern der Auftraggeber es wünscht, werden wir die Leistung durch 
eine Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Auftraggeber. 

 
§ 7 Abnahme 

 
(1) Verlangen wir nach der Fertigstellung die Abnahme der Leistung - 

gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist -, 
so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzuführen; 
eine andere Frist kann vereinbart werden. 

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung beson-
ders abzunehmen. 

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung 
verweigert werden. 

(4) Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei 
es verlangt. Jede Partei kann auf ihre Kosten einen Sachverständi-
gen hinzuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung 
schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte 
wegen bekannter Mängel und wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, 
ebenso etwaige Einwendungen von uns. Jede Partei erhält eine Aus-
fertigung. 

(5) Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung 
oder einen Teil der Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Ab-
nahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als 
erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen 
einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als 
Abnahme. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Ver-
tragsstrafen hat der Auftraggeber spätestens zu den in den Absatz 1 
bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen. 

(6) Spätestens mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber 
über. 

 
 § 8 Mängelansprüche 
 
(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeit-

punkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leis-
tung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. Ist die Beschaffenheit nicht verein-
bart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, 

 a) wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 
 b) für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 

aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auf-
traggeber nach der Art der Leistung erwarten kann. 

(2) Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacher-
füllung in Form einer Mangelbeseitigung oder bei Materiallieferungen 
zur Leistung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Ersatzlieferung hat der Auftraggeber die mangelhafte Sache an uns 
zurückzugeben. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, 
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kauf-
sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. Die Nacherfüllung kann von uns abgelehnt werden, wenn sie 
nur mit unzumutbar oder unverhältnismäßigen hohen Kosten verbun-
den ist. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung mehr als zweimal fehl oder kommen wir 
unserer Verpflichtung zur Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig nach, 
so ist der Auftraggeber nach seiner Wahl zur Selbstvornahme unter 
Ersatz der dazu erforderlichen Aufwendungen, zum Rücktritt (Rück-
gängigmachung des Vertrages) oder zur Minderung (Herabsetzung 
der Vergütung) berechtigt. Schadens – und Aufwendungsersatzan-
sprüche wegen eines Mangels bleiben hiervon unberührt, soweit sie 

nicht nach § 11 dieser Bedingungen beschränkt oder ausgeschlos-
sen sind. 

(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder der vereinbarten Liefer-
menge, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, 
bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrüber-
gang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi-
ger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, ungeeignetem Ein-
satz, unsachgerechter Verwendung, fehlerhafter Montage, Missach-
tung von Wartungs- und Betriebsanweisungen oder die aufgrund be-
sonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Eine Abweichung der Liefermenge von bis zu 10 
% gilt als unerheblich. Werden vom Auftraggeber oder von Dritten 
unsachgemäß Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese 
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprü-
che. 

(5) Wir dürfen die Nacherfüllung in jedem Fall (Nachbesserung oder Er-
satzleistung) davon abhängig machen, ob ein im Verhältnis zu Um-
fang und Schwere des Mangels angemessener Teil der vereinbarten 
und abgerechneten Vergütung bereits bezahlt ist. 

(6) Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, 
so beträgt sie außer in den Fällen des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 1 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.  

(7) Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar 
oder ist sie unmöglich oder würde sie einen unverhältnismäßig ho-
hen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer ver-
weigert, so kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem 
Auftragnehmer die Vergütung mindern (§ 638 BGB). 
 
§ 9 Kündigung 

 
(1) Wir können den Vertrag kündigen: 

a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 
und uns dadurch außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annah-
meverzug nach §§ 293 ff. BGB), 
b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst 
in Schuldnerverzug gerät. 

(2) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn wir 
dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Vertragser-
füllung gesetzt haben. 

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurech-
nen. Außerdem haben wir Anspruch auf angemessene Entschädigung 
nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Ansprüche von uns bleiben 
unberührt. 
 
§ 10 Gewerbliche Schutzrechte - Rechtsmängel 

 
(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, uns von Schutzrechtsbehauptungen 

Dritter hinsichtlich der gelieferten Produkte unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen und uns auf unsere Kosten die Rechtsverteidigung zu überlas-
sen.  

(2) Wir sind berechtigt, aufgrund von Schutzrechtsbehauptungen Dritter 
notwendige Änderungen auf eigene Kosten auch bei ausgelieferter und 
bezahlter Ware durchzuführen. 

(3) Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit er die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Auftraggebers 
sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch 
spezielle Vorgaben des Auftraggebers, durch eine von uns nicht vo-
raussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Leis-
tung vom Auftraggeber verändert oder zusammen mit nicht von uns 
gelieferten Produkten eingesetzt wird. Insoweit hat uns der Auftragge-
ber von Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 
§ 11 Haftungsbeschränkung 

 
(1) Im Falle einer Pflichtverletzung, bei mangelhafter Lieferung oder uner-

laubter Handlung, haften wir auf Schadensersatz und Aufwendungser-
satz – vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungs-
voraussetzungen – nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei 
leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Ver-
tragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes ge-
fährdet). Jedoch ist unsere Haftung im Falle der leicht fahrlässigen Ver-
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht auf den bei Vertragsschluss 
voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. 

(2) Die in § 11 Abs. 1 dieser Bedingungen enthaltenen Haftungsaus-
schlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Fall der Über-
nahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache im Sinne des 
§ 444 BGB, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels, im 
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Fall von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie im Fall eines Verstoßes gegen Bestimmungen 
des Datenschutzrechtes sowie einer zwingenden Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(3) Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon 
bei Vertragsabschluss bestehenden Leistungshindernisses (§ 311 
Abs.2, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das nega-
tive Interesse. 

(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

(5) Eine Änderung der Beweislast ist mit den Regelungen des § 11 nicht 
verbunden. 

 
§ 12 Eigentumsvorbehalt an von uns gelieferten Materialien 

 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Materialien 

bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung (ein-
schließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) mit 
dem Auftraggeber vor. Übersteigt der Wert der uns zur Sicherung die-
nenden, unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände unsere 
Gesamtforderung um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des 
Auftraggebers zur (anteiligen) Freigabe der Sicherheit verpflichtet. 

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist be-
rechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Auftraggebers – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(3) Der Auftraggeber darf vor der Kaufpreiszahlung die Liefergegenstände 
weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen so-
wie Beschlagnahme oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Auf-
traggeber unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Aus-
künfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unser 
Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf un-
ser Eigentum hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den uns entstan-
denen Ausfall. 

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Auftraggeber verein-
barten Kaufpreises einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 
zwar unabhängig davon, ob die Leistungsgegenstände ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderung 
ist der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Be-
fugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-
kommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies aber der Fall, so kön-
nen wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Materialien durch den Auftrag-
geber wird stets für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstan-
dene Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt ge-
lieferte Leistungsgegenstände. 

(6) Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Leistungsgegen-
stände zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache 
des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Auftraggeber uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Auf-
traggeber verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigen-
tum für uns. 

(7) Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlan-
gen des Auftraggebers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert 
unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns. 

 
 § 13 Subunternehmer 
  
 Wir sind jederzeit berechtigt, zur Erfüllung unser vertraglich übernom-

menen Verpflichtungen Subunternehmer einzuschalten. 
 
§ 14 Geheimhaltung - Datenschutz 

 
(1) Die Vertragsparteien werden sämtliche ihnen im Rahmen des Ver-

tragsverhältnisses mündlich, schriftlich oder in sonstiger Weise direkt 
oder indirekt bekannt werdenden, als vertraulich bezeichneten oder der 
Natur der Sache nach üblicherweise als vertraulich anzusehenden In-
formationen oder Informationsmaterialien während der Dauer der Ver-
tragsbeziehung sowie für zwei Jahre nach deren Beendigung vertrau-
lich behandeln, diese ausschließlich im Rahmen der von diesem Ver-
trag erfassten Leistungen verwenden und ohne Zustimmung der Ge-
genseite weder an Dritte weitergeben noch in anderer Form Dritten zu-
gänglich machen und alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um 
einen Zugriff jeglicher Dritter hierauf auszuschließen und zu vermei-
den.  

(2) Ausgenommen sind von dieser Geheimhaltungspflicht nur solche In-
formationen und Informationsmaterialien, die 

• zur Zeit ihres Bekanntwerdens bereits offenkundig, d.h. jedem Dritten 
ohne weiteres zugänglich sind, 

• einem Vertragspartner nach Bekanntwerden rechtmäßig von einem 
Dritten zugänglich gemacht werden, der diesbezüglich keiner Geheim-
haltungspflicht gegenüber dem anderen Vertragspartner unterliegt, 

• auf Verlangen einer Behörde oder eines sonst berechtigten Dritten die-
ser bzw. diesem zwingend mitzuteilen sind, 

• Rechts- oder Steuerberatern des jeweiligen Partners zum Zwecke der 
Beratung notwendigerweise mitgeteilt werden müssen. 

(3) Wir verpflichten uns, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSchG) bzw. der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
zu beachten und umzusetzen. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie 
unter https://www.seag-gmbh.de/datenschutz. 

(4) Sofern wir als Teil der beauftragten Leistung personenbezogene Daten 
des Auftraggebers verarbeiten, werden wir nach entsprechender Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber eine Vereinbarung zum Datenschutz 
und zur Datensicherheit in Auftragsverhältnissen gemäß  Art. 28 Abs. 
3 DSGVO abschließen. 

  
§ 15 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

 
(1) Als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird unser jeweiliger Ge-
schäftssitz vereinbart; wir sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber 
auch an dem Gericht seines Sitzes zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des 
UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist un-
ser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

 
§ 16 Verschiedenes 

 
(1) Sind oder werden einzelne Bestimmungen des zwischen den Parteien 

geschlossenen Vertrages oder der AGB unwirksam, wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der 
unwirksamen gilt eine solche Bestimmung als vereinbart, die dem mit 
der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommt. 

(2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages oder der AGB bedürfen 
der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel. 
Vereinbarungen über zusätzliche Regieleistungen können jedoch auch 
mündlich geschlossen werden. 

 


